




















 

Dienstgebäude Kaiser-Joseph-Straße 167 · 79098 Freiburg i. Br. · Telefon 0761 208-0 · Telefax 0761 208-394200 · Abteilung1@rpf.bwl.de 
www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

VAG-Linien 4, 5, 27 · Haltestelle Europaplatz · Parkmöglichkeiten Parkleitsystem Parkzone Altstadt 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

ABTEILUNG STEUERUNG, VERWALTUNG UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 

Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 1 · 79083 Freiburg i. Br. 

 
Stadt Oberndorf a. N. 
Amt für Bildung und Sport 
Klosterstraße 3 
78727 Oberndorf a. N.  
 

Freiburg i. Br. 04.12.2024 

Name Benedikt Graf 

Durchwahl +49 761 208-1053 

Aktenzeichen RPF14-2207-360/2/2 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 
 

 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung; 

Ihre E-Mail vom 20.11.2024

 

Anlage 

Genehmigung 

 

 

Sehr geehrter Herr Rümenapp, 

 

als Anlage übersenden wir Ihnen die Genehmigung gemäß § 25 Abs. 5 des Gesetzes 

über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

zwischen der Stadt Oberndorf am Neckar und den Großen Kreisstädten Rottweil und 

Schramberg, der Stadt Sulz am Neckar sowie der Gemeinde Dunningen über die  

Trägerschaft der Jugendkunstschule im Landkreis Rottweil („Kreisel“). 

 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist gemäß § 25 Abs. 6 GKZ gemeinsam mit der 

Genehmigung von allen Beteiligten in vollem Wortlaut öffentlich bekannt zu machen.  

 

Wir bitten, den beteiligten Städten und der Gemeinde Dunningen eine Mehrfertigung 

dieses Schreibens nebst Anlagen zur Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung 

zur Verfügung zu stellen. 
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Bitte teilen Sie uns die Daten der öffentlichen Bekanntmachungen unter Vorlage geeig-

neter Nachweise schriftlich mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Vanessa Jäger 

 

 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die die Regierungspräsidien verarbeiten, finden Sie gesammelt auf unse-
rer Internetseite https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/, darunter im Einzel-
nen für: https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/A-01.pdf 

Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/A-01.pdf


 

 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

ABTEILUNG STEUERUNG, VERWALTUNG UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 

 

 

 

Genehmigung 

 

Die am 13.09.2024 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zwischen der Stadt Oberndorf am Neckar und den Großen Kreisstädten Rottweil und 

Schramberg, der Stadt Sulz am Neckar sowie der Gemeinde Dunningen über die  

Trägerschaft der Jugendkunstschule im Landkreis Rottweil („Kreisel“) 

wird gemäß § 25 Abs. 5 GKZ genehmigt. 

 

 

 

Freiburg i. Br., den 04.12.2024 

Regierungspräsidium Freiburg 

 

Gez. 

Vanessa Jäger 
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